
Name (bitte unterstreichen)/Vorname

Krankenhaus/Institut/Firma

Abteilung

Straße, Nr. (Krankenhaus/Institut/Firma)

PLZ Postfach

Ort (Krankenhaus/Institut/Firma)

Telefon (Privat)

❑ Herr    ❑ Frau    ❑ Prof.    ❑ PD    ❑ Dr.

Bemerkungen

CONGREX DEUTSCHLAND GMBH
Neurowoche 2010
Postfach 2020
79555 Weil am Rhein

(Wenn sie bereits Anmeldeformular 1 ausgefüllt haben, reicht  
die Angabe des Vornamens, Nachnamens und Ortes!)

Online-Registrierung unter www.neurowoche2010.de

Fax: 0 76 21 – 7 87 14

Neurowoche 2010  DGNR-Fortbildungskurse� Mannheim, 21. – 25. September 2010

Anmeldeformular Nr. 4  für DGNR-Fortbildungskurse  (ein Formular pro Teilnehmer)

Telefon (Klinik/Praxis)

Fax (Klinik/Praxis)

E-Mail

					     Anmeldung und Zahlung
					     bis 16.7.10	 ab 17.7.10	
Dienstag, 21.09.2010 
601	 ❏ 	HTK 1	 Grundkurs Neuroradiologie		  € 40,00	 € 60,00�
602	❏ 	HTK 2 	 Diagnostik + Therapie des Schlaganfalls		  € 40,00	 € 60,00�

Mittwoch, 22.09.2010 
603	❏ 	HTK 3 	 Trombolyse in Problemfällen		  € 40,00	 € 60,00�

Donnerstag, 23.09.2010 
604	❏ 	HTK 4 	 Pädiatrie		  € 40,00	 € 60,00�
605	❏ 	HTK 5 	 Neuroanatomie		  € 40,00	 € 60,00�

Freitag, 24.09.2010 
606	❏ 	HTK 6 	 Teleradiologie		  € 40,00	 € 60,00�

Samstag, 25.09.2010 
607	❏ 	HTK 7 	 Wirbelsäule		  € 40,00	 € 60,00�

					     Summe Kursgebühren�

(nur auszufüllen, wenn nur Fortbildungskurse gebucht werden und dadurch keine Kongressanmeldung nötig wird)

❏  Überweisung auf Bankkonto Nr. 079 009 720 (BLZ 683 700 24) Deutsche Bank in Weil am Rhein

❏ �� Durch Einzug von meinem Konto Nr. , BLZ  
 
Bank  
(nur von einem deutschen Konto möglich)

❏  VISA    ❏ MASTERCARD    ❏ AMERICAN EXPRESS    Nr. 

Verfalldatum:	 CVV2 Code    (die letzten drei Ziffern auf dem Unterschriftenfeld)

Datum	 Unterschrift

Bei schriftlicher Abmeldung vor dem 13. August 2010 werden die Gebühren unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 25% zurückerstattet. Nach dem 13. August 2010 
kann keine Rückerstattung mehr erfolgen. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass er dem Veranstalter gegenüber keine Schadensersatzansprüche stellen kann, wenn 
die Durchführung des Kongresses durch unvorhergesehene politische oder wirtschaftliche Ereignisse oder allgemein durch höhere Gewalt erschwert oder verhindert 
wird sowie wenn Programmänderungen wegen Absagens von Referenten usw. erfolgen müssen. Mit seiner Anmeldung erkennt der Teilnehmer diesen Vorbehalt an.


